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Herzliche Einladung zur Jahreshauptverhandlung: 

 

Montag, 26.01.2026  um  15.00 Uhr 

im  St. Barbara 
 

Wir schlagen Ihnen zur Mitgliederversammlung folgende Tagesordnung vor: 
 

1. Begrüßung 

2. Tätigkeitsbericht des Vorstandes 

3. Kassenbericht 

4. Entlastung des Vorstandes 

5. Rückblick mit Bilderschau auf das Jahr 2025 

6. Austausch bei Kaffee und Kuchen 

7. Kommentare und Ideen für das Jahr 2026 

8. Terminänderung Adventsfeier 

 

Auf Wunsch einiger Mitglieder : 

ein Auszug aus der Rahmenordnung der kfd für Ortsverbände 

§ 4.5 Die Mitgliedschaft endet 

(1) durch Tod 

(2) durch Austritt bis zum 10.11. eines Kalenderjahres mit schriftlicher Erklärung 

gegenüber der örtlichen kfd-Gruppe (Die Mitgliedschaft endet im kfd-Diözesan- 

verband Köln zum 31.12. des Kalenderjahres; siehe § 5.4 der kfd-Diözesansat- 

zung.) 

 

§ 6.1 Die Mitgliederversammlung 

§ 6.1.1 Das oberste beschließende Organ der örtlichen kfd ist die Mitgliederversammlung. 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der örtlichen kfd-Gruppe. 

§ 6.1.2 Die ordentliche Mitgliederversammlung muss einmal im Jahr stattfinden. Sie wird vom 

Vorstand/Leitungsteam schriftlich unter Angabe der Tagesordnung mit einer Frist von 

zwei Wochen einberufen.  

§ 6.1.3 Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

(1) Wahl des Vorstandes/Leitungsteams; siehe Wahlordnung 

(2) Entgegennahme des Jahres- und Kassenberichtes und Aussprache darüber 

(3) Entlastung des Vorstandes/Leitungsteams 

 

Das Vorstandsteam 

Margret Kurth 
Subbelrather Str. 202 
50823 Köln 
Tel. 55 46 09 

Claudia Behrens 
Ansgarstr. 7 
50825 Köln 
Tel. 43 24 17 

Brigitte Frank 
Röntgenstr. 14 
50823 Köln 
Tel. 16 80 35 81 


